
Windkraftanlagen bei Dirmstein
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ROP Rheinpfalz 2004 und 
FNPL VG Grünstadt-Land Windkraft (2005) 
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Gesetzliche Vorgaben: Klimakrise, Ukrainekrieg: 
Abschalten Atomkraftwerke Bund bis 2022
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- Teilregionalplan Windenergie zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar: seit 23.08.2021 verbindlich (Aufstellung 2017, 
Satzungsbeschluss 11.12.2019) darin: Weißflächen zur weiteren Steuerung der Windkraft (bereits 2005)

- Osterpaket Min. Habeck 07.07.2022: beschleunigter Ausbau WKA an Land und Anpassung Bundesnaturschutzgesetz
- Aufstellungsbeschluss zur weiteren Fortschreibung des Teilregionalplans Windenergie: 20.07.2022

Beteiligungsverfahren 4/2024, Frist Anregungen bis 13.5.2024, zur Zeit in Bearbeitung aber Satzungsbeschluss in 9/2025
vorgesehen: mit diesem Plan Erweiterung der Vorrangfläche für Windkraft von 107 auf 918 ha

- WindBG Bundesgesetz (Windenergieflächenbedarfsgesetz vom 20.7.2022): konkrete Vorgabe an Flächenzielen an die
Bundesländer: RLP bis 31.12.2027 1,4 % der Landesfläche / bis 31.12.2032: 2,2 % der Landesfläche

- in RLP: LWindGG (Landeswindenergiegebietegesetz zur weiteren Flächenfestlegung wie WindBG) vom 18.03.2024: Ziel 
Windkraftausbau im Interesse des Klima- und Umweltschutzes sowie der Energiesicherheit zu erhöhen und zu 
beschleunigen, bis spätestens Ende 2030

- Damit ist den Kommunen eine weitergehende Steuerungsmöglichkeit genommen: Flächennutzungspläne müssten mit 
Änderung bis 01.02.2024 in Kraft sein, wenn auch nur zusätzliche Flächen, ohne Anrechnung auf die Flächenbeitragswerte
Fazit: der Raumordnungsverband Region Rhein-Neckar ist für die Ausweisung der Flächenbeitragswerte zuständig / 
Festlegung von Vorrangflächen

- EEG 2023: § 2 Besondere Bedeutung der erneuerbaren Energien: Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den 
dazugehörigen Nebenanlagen liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Gesundheit 
und Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren 
Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.



Anträge BayWa und Andere 
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- erste Gespräche zur Fläche bei Dirmstein für weitere Windräder mit 2 Betreibern / Projektierern ab 2020, damals noch 
kompletter Ausschluss, da nicht im Vorranggebiet des FNPL 2005, Antrag auf Genehmigung in 2023 geplant

- Antrag BayWa auf Vorbescheid für 2 Windräder (Prüfung reines Bauplanungsrecht) 06.07.2023, von SGD Süd an VG 9.1.2024
(Vollständigkeit von SGD Süd bestätigt), Entscheidung fehlt

- Gespräch SGD-Süd, BayWa, von BayWa beauftragte Kanzlei, VG Leiningerland zu Bekanntmachungsfehler FNP 2005 der 
VG Grünstadt-Land am  26.09.2023 (gleiches auch für die Bekanntmachungen aus 2002 zu vorhergehenden Planungen)
Fazit: Ausschluss Windkraft in diesem Gebiet allein schon wegen Bekanntmachungsfehler FNP unwirksam, aber auch 

inhaltlich unwirksamer Ausschluss nach aktueller Rechtslage und Rechtsprechung, die in einem Änderungsverfahren
zu beachten ist. (ausgewiesene Fläche Windenergie: 0,65 % Fläche VG Grünstadt-Land) Sehr hohe Anforderungen an 
rechtmäßigen Ausschluss von für Windkraft geeigneten Flächen. (es liegen keine harten und weichen Tabu-Kriterien
für einen Ausschluss vor, grundsätzliche Privilegierung von Windkraft im Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB!)
außerdem: weitere materielle Fehler in der damaligen Abwägung (auch zur damaligen Rechtslage): Abstandsregelung,

weiche Tabu-Kriterien nicht in gebotenem Maß bewertet, 5 km Abstand zwischen Windparks, Abwägungs-
fehler, keine ausreichende Fläche für privilegierte Windkraftanlagen etc.)     

- Kommunen können in Sonderbauflächen zusätzliche Gebiete für Windkraftanagen ausweisen (neben den Vorgaben in den
Raumordnungsplänen) !        



Anträge BayWa und Andere 
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- einstimmige Entscheidung VG Rat Leiningerland, keine Heilung des Bekanntmachungsfehlers des FNP vom 04.05.2006 
vorzunehmen: 16.11.2023

- Antrag BayWa auf Genehmigung von 16 Windkraftanlagen in Dirmstein und 1 in Obersülzen an SGD-Süd: 25.04.2024, 
Bestätigung der Vollständigkeit durch SGD-Süd am 29.07.2024,       zu diesem Zeitpunkt lag der Entwurf zur Erweiterung des 
Vorranggebiets im ROP bereits vor (Beteiligungsphase)

- Beteiligungsverfahren heute eröffnet: 
Auslegung Antrag und Unterlagen 08.04.2025 bis 07.05.2025
Einwendungen 08.04.2025 bis 10.06.2025
Erörterungstermin voraussichtlich 09.07.2025



ROP Ausschlussgebiete (Quelle: www.rauminfo-fpee.de) 
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ROP Ausschlussgebiete (Quelle: www.rauminfo-fpee.de) 
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ROP Ausschlussgebiete (Quelle: www.rauminfo-fpee.de) 
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Windhöffigkeit 160 m Höhe (neu: geplant rd. 180 m)
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Altes Vorranggebiet
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Fortschreibung ROP aktuell- Vorranggebiet 
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Vorher: 107,9 ha
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Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit!


